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Sollte man bei Verdacht auf Osteoporose immer ein 
multiples Myelom ausschließen?

Zum Beitrag aus DMW 28/29/2005

Im o.g. Kommentar wird diskutiert, ob die
Durchführung einer Serumelektrophorese
bei Verdacht auf Osteoporose sinnvoll ist.

Die Aussage der referierten Studie ist, dass
das relative Risiko, an einem multiplen My-
elom erkrankt zu sein, bei Vorliegen einer
Osteoporose erhöht ist. Im Kommentar wird
bemerkt, dass es sinnvoll und wirtschaftlich
sei, die Ausweitung der Diagnostik nur bei
Patienten mit gesicherter Osteoporose und
mit Fragilitätsfrakturen vorzunehmen (1).

Korrigiert werden muss die Aussage, dass
die Leitlinien des Dachverbandes Osteolo-
gie (DVO) in ihrem Minimalprogramm der
Laborparameter neben der Blutsenkung,
Calcium, Phosphat, Kreatinin, Gamma-GT
und TSH auch einen Proteinnachweis im
Urin enthalten. Das laborchemische Mini-
malprogramm, das in den noch gültigen
DVO-Leitlinien empfohlen wird, beinhal-
tet eine Eiweißelektrophorese im Serum.

Da laut Labor-Minimalprogramm der
DVO-Leitlinien ohnehin bei jedem Patien-
ten, bei dem die Indikation zu einer Oste-
oporose-Abklärung gesehen wird, eine Ei-
weiß-Elektrophorese durchgeführt wird,
wird eine monoklonale Gammopathie
hier auch „routinemäßig“ auffallen. So
stellt sich die in der referierten Studie ge-
stellte Frage im deutschsprachigen Raum
des Dachverbands DVO gar nicht, wenn
die DVO-Leitlinien beachtet werden.
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Leitliniengerechte Herzinsuffizienzbehandlung in 
Deutschland (Ergebnisse der MAHLER-Studie)

Zum Beitrag aus DMW 39/2005

Die Studie vergleicht im zweiten Teil die
Hospitalisierungsraten in Abhängigkeit von
der Leitlinientreue der Herzinsuffizienz (1).
Soweit so gut. Aber sind diese beiden Grup-
pen überhaupt vergleichbar? Die Nichtan-
wendung der Leitlinien ist ja sicher nicht nur
reine Willkür oder Zufall, sondern könnte ih-
ren Grund in gravierenden Begleiterkran-
kungen haben, die die Umsetzung der Leitli-
nien behindern. Das ist unter praktischen As-
pekten sogar die wahrscheinlichste Ursache,
die eine Leitlinientherapie verhindert hat.

Das bedeutet aber, dass die nichtkonform
Behandelten eventuell „kränker“ sind, ver-
glichen mit den konform Behandelten.
Oder andersherum: Die Nichtumsetzbar-
keit der Leitlinien ist ein indirekter Indika-
tor für Zusatzerkrankungen. Diese haben
natürlich einen erheblichen Einfluss auf die
Hospitalisierungsraten.

Somit haben sich durch die Leitlinienselek-
tion nicht mehr vergleichbare Gruppen ge-

bildet. Dies hätten die Autoren mit statisti-
schen Mitteln adjustieren müssen. Zumin-
dest fehlt der Beweis, dass die Gruppen in
puncto Komorbidität vergleichbar sind.

Dass dies unterlassen wurde, ist ein schwe-
rer methodischer Mangel. Die Aussage,
dass leitlinienkonforme Therapie „gesün-
dere“ Patienten produziert, bleibt damit
letztendlich unbewiesen.
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Erwiderung

Die Bedenken bezüglich des Studiendesigns
(1) sind unbegründet. Die Initiatoren der
Mahler-Studie haben einen Adherence-In-
dikator entwickelt mit einer 2-Schritt-Pro-

zedur, die folgendermaßen gewählt war:
Zuerst wurde in jedem einzelnen Fall die in-
dividuelle Krankheitssituation (Stadium der
Herzinsuffizienz, Nebenerkrankungen, In-
teraktionen mit Medikamenten etc.) des Pa-
tienten analysiert und danach bestimmt,
welches Medikament er entsprechend der
ESC-Guidelines eigentlich bekommen
müsste. Anschließend wurde überprüft, ob
der Patient die Medikamente entsprechend
der ESC-Guidelines auch erhalten hatte. Die
methodischen Details sind publiziert (2).

Die behandelnden Kardiologen waren zu-
fallsausgewählt. Damit sollten die Ergebnis-
se der Mahler-Studie statistisch gesehen all-
gemeinzutreffend sein. Die Mahler-Studie
hat aber nicht untersucht, warum einigen
Patienten keine Herzinsuffizienzmedika-
mente verordnet worden waren. Die Grün-
de können sowohl auf der Seite der Patien-
ten als auch auf der Seite des behandelnden
Arztes liegen. Auch wurde weder unter-
sucht, ob die Patienten die rezeptierten Me-
dikamente überhaupt einnahmen, noch ob
die Dosierung korrekt war. Unabhängig da-
von zeigt sich aber, dass ein Patient besser
behandelt ist, wenn er alle Herzinsuffizienz-
medikamente erhält, die entsprechend den
Leitlinienempfehlungen und entsprechend
seines individuellen Krankheitsbildes ver-
ordnet werden sollten.
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Erratum:
Im Beitrag „Hämorrhagische Diathese als
Frühsymptom einer systemischen Amy-
loidose“ (Dtsch Med Wochenschr 2006;
131: 17-21) muss der erste Satz des Ab-
schnittes „Therapie und Verlauf" auf S. 19
richtig lauten: „Somit zeigte der Patient
einen Befall mit zwei verschiedenen For-
men von Amyloid (AL und AA), wobei kli-
nisch die ALγ-Amyloidose mit generali-
siertem Befall bestimmend war (Tab. 1).
DOI: 10.1055/s-2006-924946
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